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1. Rechtsgrundlagen 

Die Mittelschul- und Berufsschullehrerverordnung (MBVO) regelt in «Kapitel II. Ar-

beitsverhältnis §3» das Arbeitsverhältnis der Berufsschullehrpersonen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leitfaden Personalgewinnung 

Orientierungshilfe für Personalsuche und -auswahl an Berufsfachschulen 

2.1 Personalkategorien (Auszug Seite 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Personalplanung (Auszug Seite 6) 

Die Personalplanung liegt in der Verantwortung der Schulleitung und umfasst die 

kurz- sowie mittelfristige Planung. 
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3. Anstellungsprozesse 

3.1 Lehrpersonen ohne abgeschlossene Ausbildung 

 

3.2 Lehrpersonen mit abgeschlossener Ausbildung 

Dieser Prozess entspricht dem Entwurf der geänderten Richtlinien-Stundenkonto, 

welcher voraussichtlich auf Beginn des Schuljahres 2025/26 in Kraft treten wird und 

anschliessend innerhalb eines Jahres von allen kantonalen Berufsfachschulen um-

gesetzt werden muss. 

 

LB ohne
abgeschlossene 

fachliche und 
pädagogische 

Ausbildung

→ befristete 
Anstellungs-

verfügung(en) über 
maximal sechs Jahre 

möglich

Ohne abgeschlossene
Ausbildung wird die An-
stellungsverfügung nach 

spätestens 6 Jahren nicht 
mehr erneuert.

Das Anstellungsverhältnis
läuft aus!

LB schliesst innerhalb von
6 Jahren die fachliche und 

pädagogische Ausbildung ab

Anstellungsprozess für 
Lehrpersonen mit
abgeschlossener 

Ausbildung

Befristete 
Anstellung

LB mit ab-
geschlossener 
fachlichen und 
pädagogischen 

Ausbildung

→ befristete 
Anstellungs-

verfügung(en)  
über maximal 

zwei Semester

Mittelfristige 
strategische 
Planung der 

Abteilung(en) 
lässt Festan-
stellung zu

Bedingungen zur 
unbefristeten 
Anstellung:

- Bewerbung auf ausge-
schriebene Stelle

- Erfolgreich durchlaufenes
Wahlkolloquium

- Wahlantrag der Findungs-
kommission an SK

- SK-Beschluss mit bewillig-
tem BG

Die Anstellung erfolgt unbefristet, 
sofern die Lehrperson in den Fächern, 

in denen sie Unterricht erteilt, über 
einen Hochschulabschlussverfügt und 
das Diplom für das Höhere Lehramt 
erworben oder eine andere gleich-

wertige fachliche und pädagogische 
Ausbildung abgechlossen hat und 

Unterrichtserfahrung von wenigstens 
einem Jahr aufweist.

(MBVO Kapitel II. Arbeitsverhältnis §3)

BLP mit 
un-

befristeter 
Anstellung

evtl. 
spätere 
Wahl 
zur 

BLP-
mbA



 

Prozessbeschreibung 
Anstellung LB - BLP 
Rektorat V1.0 
 

4 

Technische Berufsschule  

Zürich TBZ 

 

4. Findungskommission 

4.1 Verschwiegenheit/Datenschutz 

Mitglieder der Findungskommission sind dem Amtsgeheimnis gemäss PG § 51 und damit 

zur Verschwiegenheit über dienstliche Angelegenheit verpflichtet. 

4.2 Zusammensetzung 

- Abteilungsleiter (Vorsitz, verfasst Wahl-Antrag an SK) 

- Rektor 

- SK-Mitglied 

- Lehrpersonenvertretung 

- Fachgruppenleiter/in 

4.3 Aufgaben für Findungskommissionsmitglieder der erweiterten 

Schulleitung 

- definieren den Ablauf der Wahlkolloquien 

- sichten und bewerten die Bewerbungen 

- haben Einsicht in folgende Dokumente: 

- Mentoratsbericht (F2.1-01A) 

- mindestens 2 Unterrichtsbeobachtungen (F2.1-10C) 

- Leistungsbeurteilung für LB (F2.1-11C) 

- laden zu Wahlkolloquien ein und beschliessen Wahlanträge 

- leiten die Wahlanträge an die Schulkommission weiter 

 


